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Das Bundesrecht zwingt die Kantone dazu, in dicht besiedelten städtischen Gebieten verwurzelten 
Gastwirtschaftsbetrieben strenge Lärmschutzauflagen zu machen. Das ist stossend. Es mag 
sinnvoll sein, beispielsweise für Industriebetriebe oder Eisenbahnen in der ganzen Schweiz 
einheitliche Lärmschutzregelungen vorzusehen. Aber die Frage, wie viel Lärm aus einem 
Restaurant den Nachbarn zugemutet werden kann, ist derart eng mit den lokalen Gewohnheiten, 
mit dem Quartiercharakter und nicht zuletzt mit den wohlerworbenen Rechten der Wirte 
verbunden, dass den Kantonen die Freiheit gewährt werden muss, diesbezüglich eigene 
Regelungen zu erlassen. Nur auf diese Weise kann eine Interessenabwägung stattfinden, die den 
lokalen Gewohnheiten entspricht und von der ortsansässigen Bevölkerung mitgetragen wird. Das 
Selbstbestimmungsrecht der Kantonsbevölkerung muss Vorrang haben! 

Der Regierungsrat wird daher gebeten, im Namen des Kantons Basel-Stadt bei den eid-
genössischen Räten die folgende Standesinitiative einzureichen: 

Gemäss Art. 160 Abs. l der Bundesverfassung unterbreitet der Kanton Basel-Stadt der 
Bundesversammlung die folgende Initiative: 

– Das Bundesgesetz über den Umweltschutz, insbesondere in Bezug auf Art. 11 
(Emissionsbegrenzung), Art. 15 (Immissionsgrenzwerte für Lärm) und Art. 65 (Umweltrecht 
der Kantone), ist dahingehend zu ändern, dass die Kantone für die Beurteilung von 
Lärmemissionen aus Gastwirtschaftsbetrieben und für die Begrenzung solcher Emissionen 
eigene Regelungen erlassen können. 
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